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Beim Sparen Vermögenswirksamer 
Leistungen sammeln sich kleine Beträge 
zu einer größeren Summe an.

Vermögenswirksame
Leistungen

z.B.
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Viele Arbeitgeberinnen/Arbeitgeber zahlen ihren 
Beschäftigten Vermögenswirksame Leistungen (VL), 
bis zu 40 Euro pro Monat (480 Euro pro Jahr). 
Auf diese Weise soll die Vermögensbildung von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gefördert 
werden. Für die Anlage von VL gilt das 5. Ver­
mögensbildungsgesetz (VermBG). Die VL müssen 
mindestens sechs Jahre angespart werden und 
danach noch ein Jahr festgelegt sein.

Vermögenswirksame Leistungen können Sie nicht 
direkt einzahlen. Sie müssen vielmehr dem Arbeit­
geber einen entsprechenden Vertrag vorlegen, auf 
den dieser die VL überweist.

Vermögenswirksame Leistungen können in Bank-
sparverträge, Bausparverträge und Aktienfonds 
angelegt werden. Die GLS Bank hat folgende 
Angebote zu VL:

•	 den GLS-Kontensparvertrag:
	 Sie können mindestens 25 Euro und höchstens 

40 Euro im Monat ansparen. Der Konten-
	 sparvertrag wird staatlich nicht gefördert. 

•	 den Schwäbisch-Hall-Bausparvertrag:
	 Innerhalb der nebenstehenden Einkommens-

grenzen erhalten Sie beim Bausparen Arbeit-
nehmer-Sparzulage und Wohnungsbauprämie. 

	 Die Mindestsparrate beträgt 10 Euro monatlich.

470 Euro Vermögenswirksame Leistungen 
pro Jahr werden mit Arbeitnehmer-Sparzulage 
gefördert. Im Rahmen von Bausparverträgen gibt 
es Wohnungsbauprämie für zusätzliche eigene 
Sparleistungen (Höchstbetrag von 512 Euro für 
Alleinstehende und 1.024 Euro für Verheiratete 
pro Jahr). Die Anlage der zusätzlichen VL aus 
eigenen Mitteln muss ebenfalls über den Arbeit-
geber erfolgen.

Höchstgrenzen für die Förderung 
von Bausparverträgen

Die Höchstgrenzen für die Arbeitnehmer-
Sparzulage liegen bei 
•	1 7.900 Euro/Jahr zu versteuerndes 
	 Einkommen für Alleinstehende 
•	 35.800 Euro/Jahr zu versteuerndes 
	 Einkommen für Verheiratete

Dies entspricht in etwa folgenden Jahres-
bruttoeinkommen:

Anlagemöglichkeit	 Förderhöchstgrenzen 	 Förderung
	
Bausparvertrag	 für VL bis zu jährlich 	 9 % Arbeitnehmer-
	 470 Euro	 Sparzulage
	
Bausparvertrag	 zusätzliche eigene	 8,8 % Wohnungsbauprämie
	 Sparleistungen bis zu
	 jährlich 512 Euro 
	 (Alleinstehende)
	1 .024 Euro 
	 (Verheiratete)	

	 kein Kind	 ein Kind
	
Alleinstehend	2 0.857 Euro	2 5.069 Euro
verheiratet, 1 Arbeitnehmer/in	 40.794 Euro	 46.602 Euro
verheiratet, 2 Arbeitnehmer/innen	 41.714 Euro	 47.522 Euro	

Vermögenswirksame Leistungen (VL)

Die Höchstgrenzen für die Wohnungsbauprämie 
liegen bei
•	2 5.600 Euro/Jahr zu versteuerndes 
	 Einkommen für Alleinstehende
•	 51.200 Euro/Jahr zu versteuerndes 
	 Einkommen für Verheiratete
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Die GLS-Angebote zu Vermögenswirksamen Leistungen

Anlageform

Für wen?

Erläuterung

Mindestrate

Verzinsung/Rendite

Bausparvertrag in Koopera-
tion mit der Bausparkasse 
Schwäbisch Hall

Für Arbeitnehmer/innen, 
die aufgrund ihrer Einkom­
menssituation Arbeitnehmer-
Sparzulage (9 %) und ggf. 
Wohnungsbauprämie (8,8 %) 
in Anspruch nehmen können 
und wollen. 

Bausparen dient vor allem 
dazu, einen Anspruch auf ein 
Darlehen für den Kauf oder 
den Bau einer Wohnung bzw. 
für eine Modernisierung zu 
erwerben. Auch VL können auf 
einen Bausparvertrag einge­
zahlt werden. Die Laufzeit 
beträgt mindestens sieben 
Jahre. Über das Guthaben 
können Sie nach Kündigung 
des Vertrags verfügen oder 
wenn der Vertrag zuteilungs­
reif ist.

10 Euro monatlich

gemäß Vertrag

GLS-Kontensparvertrag

Für Arbeitnehmer/innen, die 
bei der Anlage ihrer VL aus­
schließlich mit der GLS Bank 
zusammenarbeiten möchten

und/oder

Für Arbeitnehmer/innen, deren 
zu versteuerndes Einkommen 
über den Grenzen für eine 
staatliche Förderung liegt.

Die VL werden sechs Jahre 
lang auf einen GLS-Konten­
sparvertrag eingezahlt. Danach 
liegt das Guthaben für ein 
weiteres Jahr fest (Sperrfrist). 
Nach sieben Jahren wird das 
Guthaben fällig.

25 Euro monatlich

gemäß Preisaushang

Die GLS Bank bietet folgende Angebote zur Anlage 
Vermögenswirksamer Leistungen.

Wer auch bei VL darauf Wert legt, dass das Geld 
für sozial und ökologisch sinnvolle Projekte oder 
kulturelle Initiativen verwendet wird, kann den 
GLS-Kontensparvertrag wählen. Das ihr anvertraute 
Geld gibt die GLS Bank als Kredit in die Bereiche 
ökologische Landwirtschaft; regenerative Energien; 
Freie Schulen und Kindergärten; Behinderten-
Einrichtungen; Gesundheit; Leben im Alter; Kunst; 

Wohnprojekte; ökologische Baufinanzierung 
sowie Biobranche und andere Unternehmen weiter. 
Für den GLS-Kontensparvertrag gibt es nach dem 
derzeitigen 5. Vermögensbildungsgesetz keine 
Arbeitnehmer-Sparzulage.
 
Wer für den Erwerb von Wohneigentum oder für die 
Modernisierung seines/ihres Hauses sparen möchte, 
kann über die GLS Bank einen Bausparvertrag 
abschließen. 
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Die GLS Bank ist die erste ethisch-ökologische 
Bank in Deutschland. 1974 als Genossenschafts­
bank gegründet, verfügt sie heute über dreißig 
Jahre Erfahrung und unterstützt zurzeit über 
8.900 zukunftsweisende Projekte. Mehr als 
73.000 Mitglieder, Kundinnen und Kunden arbei­
ten mit uns zusammen. Im Mittelpunkt unserer 
Arbeit stehen kulturelle, soziale und ökologische 
Initiativen von Menschen. 

Einen Teil der Kredite vergibt die GLS Bank zu 
besonders günstigen Konditionen an gemeinwohl­
orientierte Einrichtungen. Immer wieder entwickelt 
die GLS Bank für die Bereiche Geldanlage, Kredite, 
Beteiligen und Stiften innovative Instrumente und 
verwirklicht auf diese Weise zusammen mit ihren 
Kundinnen und Kunden engagierte Ideen und 
Projekte.

Kurzporträt der GLS Bank

Das bei der GLS Bank angelegte Geld fließt nicht in  
umweltschädliche und sozialunverträgliche Vor­
haben wie Rüstung, Atomenergie oder diskriminie­
rende Arbeitsverhältnisse. 

Unser Bankgeschäft soll für Sie durchschaubar sein. 
Über Kredite, Projekte und die Entwicklungen in der 
Bank informieren wir regelmäßig in unserer Kunden- 
zeitschrift „Bankspiegel“. 

Sicherheit

Die GLS Bank ist Mitglied des Bundesverbandes der 
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) 
und gehört dessen Sicherungseinrichtung an. Damit 
sind alle Einlagen der Kunden in vollem Umfang 
geschützt.

	 Die GLS Bank orientiert sich an der Förde-
rung ihrer Mitglieder, Kundinnen und Kunden 
und nicht an der eigenen Gewinnerzielung.

	 Sie können wählen, in welchem Bereich Ihr 
Geld vorzugsweise eingesetzt werden soll.

	 Kreditprojekte werden in der Kundenzeit­
schrift „Bankspiegel” veröffentlicht. Dadurch 
ist die Transparenz in der Mittelvergabe 
gewährleistet.

	 Die GLS Bank berät Ihren individuellen  
Wünschen entsprechend zu Möglichkeiten der 
Geldanlage, Beteiligungen und des Stiftens.

	 Die GLS Bank verfügt über 30 Jahre 
Erfahrung mit kreativen Finanzierungs-
techniken und Bankinstrumenten. Ihr Ziel 
ist ein am Menschen orientierter Umgang 
mit Geld.

GLS Bank
DasBesondere 

Arbeitsweise der 
an der 

Theater Total in 
Bochum

z.B.

Service wird bei uns großgeschrieben.
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Unterstützen mit Kostendeckungsumlage

Sie können mit Ihrer Geldanlage bei der GLS Bank 
Projekte besonders unterstützen, indem Sie einen 
niedrigeren Zinssatz wählen. Jeden Euro weniger 
Sparzins, den Sie nicht in Anspruch nehmen, können 
wir in Form günstiger Konditionen an gemeinwohl­
orientierte Vorhaben weitergeben. Die Höhe dieser 
sogenannten Kostendeckungsumlage errechnet sich 
aus den Kosten für Personal- und Sachleistungen, 
die bei der Kreditbearbeitung anfallen, den Kosten 
für die Risikovorsorge sowie aus einem Sockelzins. 
In den Jahren 2008 und 2009 betrug die Kosten-
deckungsumlage 3,4 %.

Sie können wählen, in welchem Bereich Ihr Geld 
vorzugsweise eingesetzt wird. Wählen Sie dafür 
eine der auf dem Kontoeröffnungsantrag  angege­
benen Verwendungsmöglichkeiten, z.B. ökologische 
Landwirtschaft; regenerative Energien; Freie Schu­
len und Kindergärten; Behinderten-Einrichtungen; 
Gesundheit; Leben im Alter; Kunst; Wohnprojekte; 
ökologische Baufinanzierung; Biobranche und 
andere Unternehmen.

Mitgliedschaft

Die GLS Bank ist eine Genossenschaftsbank. Mit  
einem Geschäftsanteil in Höhe von 100 Euro können 
Sie Mitglied werden. Auf diese Weise unterstützen 
Sie die GLS Bank ganz besonders. Denn eine Bank 
kann nur bis zum 12,5-fachen ihres Eigenkapitals –  
dazu zählen Geschäftsanteile – als Kredit vergeben. 
GLS-Anteile werden nicht verzinst. Alle Mitglieder 

Mit den GLS-Windkraftfonds möchten wir zum 
Ausbau regenerativer Energien beitragen.

z.B.

können an der jährlich stattfindenden Mitglieder­
versammlung der GLS Bank teilnehmen und dadurch 
die Geschäftspolitik der Bank mitbestimmen.

Schenken und Beteiligen

Im Bereich Stiften und Schenken arbeitet die 
GLS Bank mit der GLS Treuhand e.V., Bochum, 
zusammen, im Bereich Beteiligungen mit ihrer Toch­
tergesellschaft, der Beteiligungs AG (BAG), Bochum.

Kreditvergabe der GLS Bank
8.911 Kredite mit einem Volumen von 717,2 Mio. EUR

Stand 31.12.2009                   

4,3% Ökologische Landwirtschaft

1,4 % Sonstiges

17,0% Regenerative Energien

Behinderten-Einrichtungen 11,7% 

2,5% Gesundheit

Freie Schulen und 
Kindergärten 16,7%

8,2% Biobranche und andere Unternehmen

9,6% Leben im Alter

6,2% Kultur

Wohnprojekte 11,4%

Baufinanzierung 11,0%
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Sie haben sich für einen 
GLS-Kontensparvertrag entschieden?
Dann benötigen wir von Ihnen folgende Unter-
lagen, damit wir Ihr Konto möglichst schnell 
eröffnen können:

	 Kundenstammvertrag
	 (bei Erstkonto)

	 Vermögenswirksamer Sparvertrag

	 Identitätsfeststellung
	 Die GLS Bank ist gesetzlich verpflichtet, 
	 die Identität neuer Kundinnen und Kunden 
	 zu prüfen.

Sie interessieren sich für die Anlage 
von VL in einem Bausparvertrag?
Dann schicken Sie uns den beiliegenden 
Beratungsbogen.

	 Beratungsbogen zum Bausparen.

Bitte füllen Sie alle notwendigen Formulare 
vollständig aus, unterschreiben Sie sie an den 
angegebenen Stellen und schicken Sie alles im 
beiliegenden Umschlag an einen der auf der 
Rückseite genannten Standorte der GLS Bank 
zurück. Vielen Dank.

Schritt für Schritt zum VL-Vertrag

▼
▼
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Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
Rufen Sie uns an! 

	 Kundendialog: 	
	 Telefon	 (02 34) 57 97 - 100
	 Telefax	 (02 34) 57 97 - 222
	 E-Mail	 kundendialog@gls.de

Postfach 10 08 29 · 44708 Bochum
Besuchsadresse:
Christstraße 9 · 44789 Bochum
Telefon 	(02 34) 57 97 - 0 · Fax - 133

Filiale Berlin
Schumannstr. 10 · 10117 Berlin 
Telefon 	(0 30) 5 26 88 58 - 80 · Fax - 88 

Filiale Frankfurt
Postfach 16 06 51 · 60069 Frankfurt am Main
Besuchsadresse:
Am Hauptbahnhof 6 · 60329 Frankfurt am Main 
Telefon 	(0 69) 2 56 10 - 0 · Fax - 169 

Filiale Freiburg
Merzhauser Str. 177 · 79100 Freiburg 
Telefon 	(07 61) 7 66 18 - 77 · Fax - 76 

Filiale Hamburg 
Postfach 13 03 11 · 20103 Hamburg
Besuchsadresse:
Mittelweg 147 · 20148 Hamburg
Telefon 	(0 40) 41 47 62 - 0 · Fax - 44

Filiale München
Herzog-Heinrich-Str. 18 · 80336 München
Telefon (0 89) 54 41 62 - 0 · Fax - 33

Filiale Stuttgart
Postfach 10 19 23 · 70016 Stuttgart
Besuchsadresse:
Eugensplatz 5 · 70184 Stuttgart
Telefon 	(07 11) 2 38 95 - 0 · Fax - 55

E-Mail	 info@gls.de
Internet: www.gls.de


